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"Ein Niedrigstenergiegebäude“ ist ein Gebäude, das gleichzeitig die folgenden Bedingungen erfüllt:

a) Der Energieverbrauch des Gebäudes, gemessen als Primärenergie, entspricht der Klasse A auf der Skala 

der Energieverbrauchsklassen für den jeweiligen Gebäudetyp;

b) Mindestens 55 Prozent des 

für Heizung, Kühlung, Lüftung, 

Warmwasserbereitung und 

Beleuchtung benötigten 

(bereitgestellten) 

Energiebedarfs stammen aus 

erneuerbaren Energiequellen, 

die auf dem Grundstück des 

Gebäudes oder in dessen 

unmittelbarer Nähe installiert 

sind.

Gebäude – Schnittstelle zwischen Energieeffizienz und Technologien zur 

Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien (EE)

Vor Ort erzeugte 

erneuerbare Energie

ausgeführte / bereitgestellte 

erneuerbare Energie

Heizung/ Kühlung
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(Nicht) Gelernte Lektionen?
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Gebäudezertifizierung

- Die berechnete Ausgangsbasis entspricht nicht 

dem tatsächlichen Energieverbrauch.

Die tatsächlich erzielten Energieeinsparungen 

nach der Umsetzung der 

Energieeinsparmaßnahmen werden nicht immer 

erreicht

- Der Gebäudebestand weist seit Jahrzehnten 

einen sehr schlechten oder gar keinen 

Wartungszustand auf.

Die Energieeinsparmaßnahmen müssen daher 

gemeinsam mit umfangreichen Instandsetzungs-

und Bauarbeiten durchgeführt werden – was das 

Projekt erheblich verteuern kann;

- Relativ niedrige Energiepreise (insbesondere im

Haushaltssektor – lange Amortisationszeiten).
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Gebäudezertifizierung

Die meisten Projekte 

wurden durch eine 100%-

Förderung (Zuschuss) 

umgesetzt, die mit sehr 

komplexen Verfahren 

verbunden ist.

Die Programme werden 

für einen bestimmten 

(kurzen) Zeitraum 

geöffnet, und die Zahl der 

Bewerber ist sehr hoch –

beispielhaft ist der Beginn 

des Jahres 2023 mit 

zahlreichen offenen 

Verfahren mit ähnlichen 

Fristen – es bleibt keine 

Zeit für die inhaltliche 

Arbeit.

Die Ressourcen werden 

erschöpft, und der 

Prozess der 

Gebäudesanierung 

verläuft im ‚Start-Stopp‘-

Modus. Dies verhindert 

die Aufrechterhaltung 

qualifizierter Fachkräfte

Es gibt spezifische 

Anforderungen an die 

Finanzierung – der 

Wettbewerb dreht sich 

um Punkte, nicht um 

Qualität.
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Was ist der Unterschied zwischen Klasse „A” und Klasse „B” – 1 kWh/m2 Primärenergie oder ...90 kWh/m2 

Primärenergie?Wie können wir die Anforderungen für Niedrigstenergiegebäude erfüllen? Wenn in einem 

Gebäude der Klasse „B“ erneuerbare Energiequellen für 55 % der Energie hinzugefügt werden, wird es zur 

Klasse „A“ und verfügt über ausreichend erneuerbare Energiequellen.

Das ist nicht immer möglich. Wo liegen die 
Probleme:In Gebäuden, die an die zentrale 
Wärme- oder Gasversorgung angeschlossen sind –
für neue Gebäude gibt es Ausnahmen in der 
Verordnung; Für bestehende Gebäude – bessere 
Koeffizienten für Gebäudehüllen. 
Dadurch wird der Bedarf an Leistung für 
erneuerbare Energien reduziert; 
Wärmepumpen sind eine „privilegierte 
Technologie“ – sie tragen sowohl zu 
Energieeinsparungen, als auch zum Anteil der 
erneuerbaren Energien bei.

Gebäudezertifizierung
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Neue Anforderungen und sich ändernde Regelungen
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„Null-Emissions-Gebäude“ bezeichnet ein Gebäude mit sehr hoher Energieeffizienz, das 

keinen oder nur sehr geringen Energiebedarf hat, vor Ort keine CO2-Emissionen aus fossilen 

Brennstoffen verursacht und keine oder nur sehr geringe Treibhausgasemissionen verursacht.

RICHTLINIE ÜBER DIE ENERGIEEFFIZIENZ VON GEBÄUDEN

• Gesamtenergieverbrauch um 10 % 

unter dem Schwellenwert für 

Niedrigstenergiegebäude

(nZEB)Energie aus CO2-freien 

QuellenEnergie aus erneuerbaren 

Energiequellen von 

EnergiegemeinschaftenEnergie aus 

hocheffizienter 

Fernwärmeversorgung
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Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden

Artikel 10 – Solarenergie in Gebäuden

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle 

neuen Gebäude so geplant werden, dass sie 

ein optimales Potenzial zur Erzeugung von 

Solarenergie auf der Grundlage der 

Sonneneinstrahlung am jeweiligen Standort 

aufweisen und eine nachträgliche 

kosteneffiziente Installation von 

Solartechnologien ermöglichen.

2. Bei der Installation von Solarausrüstung auf 

Gebäuden findet das 

Genehmigungsverfahren für die Installation 

von Solarausrüstung gemäß Artikel 16g der 

Richtlinie (EU) 2018/2001 sowie das 

Verfahren der vereinfachten 

Netzanschlussanzeige gemäß Artikel 17 

derselben Richtlinie Anwendung.

Sustainable Energy Development Agency (SEDA) 
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Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD)

Artikel 13 – Technische Gebäudetechnik

Neue technische Anforderungen

Standards für ein gesundes Innenraumklima

Abschaffung von Heizkesseln mit fossilen Brennstoffen

Gebäudeautomation und -steuerung

Artikel 14 – Infrastruktur für nachhaltige Mobilität

Ladepunkte für Elektrofahrzeuge

Vorverkabelung für Ladeinfrastruktur

Fahrradabstellplätze

Artikel 15 – Vorbereitung von Gebäuden für intelligentes Management

Freiwilliges System mit Tendenz, nach 2027 für Nichtwohngebäude mit einer Leistung über 290 kW verpflichtend zu 

werden

Artikel 15 – Vorbereitung von Gebäuden für intelligentes Management

Freiwilliges System mit Tendenz, nach 2027 für Nichtwohngebäude mit einer Leistung über 290 kW verpflichtend zu 

werden
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Eigenverbraucher und Gemeinschaften für erneuerbare Energien (im 

Gesetz über Energie aus erneuerbaren Quellen)

Artikel 18a –

Eigenverbraucher

Artikel 18a –

Eigenverbraucher 

von Strom aus 

erneuerbaren 

Energiequellen 

(EE)

Jeder Eigenverbraucher von 

Strom aus erneuerbaren 

Energiequellen darf den 

erzeugten Strom produzieren 

und speichern sowie 

Überschüsse davon 

verkaufen.

Artikel 18b –

Gemeinschaft für 

erneuerbare 

Energien

Endverbraucher, einschließlich Haushalte, 

können an einer Gemeinschaft für erneuerbare 

Energien teilnehmen, ohne ihre Rechte oder 

Pflichten als Endverbraucher zu verlieren und 

ohne unangemessene oder diskriminierende 

Bedingungen oder Verfahren erfüllen zu 

müssen.
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https://www.seea.government.bg/bg/narachnitzi 
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Handbuch 
zu den 

Verfahren beim Bau oder der 
Rekonstruktion von Energieanlagen und 

Einrichtungen zur Erzeugung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen.

https://www.seea.government.bg/bg/narachnitzi
https://www.seea.government.bg/bg/narachnitzi


АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ

13

Bauten der sechsten Kategorie
(Gemäß Art. 137 Abs. 1 und Anlagen gemäß Art. 151 Abs. 1 Nr. 19 des Baugesetzes (ZUT))

Planungsunterlage – bedarf keiner 

Genehmigung und Konformitätsbewertung

Verfahren zum Anschluss der Anlage an 

das Wärmenetz, falls zutreffend

Der Generator und die Anschlussanlagen 

gehören derselben Kategorie an 

Planungsunterlage – bedarf keiner 

Genehmigung und Konformitätsbewertung

Verkürzte Fristen für die Stellungnahme zum 

Netzanschluss 

Für Anlagen mit einer Leistung bis 10,8 kW 

– Meldeverfahren

Anlagen zur Erzeugung von 

elektrischer Energie aus 

erneuerbaren Energiequellen mit 

einer Gesamtinstallationsleistung 

von bis zu 1 MW einschließlich an 

bestehenden Gebäuden und 

Bauwerken (Art. 147 Abs. 1 Nr. 14 

des Baugesetzes, ZUT))

Anlagen zur Erzeugung von 

Wärmeenergie und/oder 

Kälteenergie aus erneuerbaren 

Energiequellen mit einer 

Gesamtinstallationsleistung von bis 

zu 1 MW einschließlich an 

bestehenden Gebäuden und 

Bauwerken (Art. 147 Abs. 1 Nr. 14 

des Baugesetzes, ZUT)

)
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Energieanlagen gemäß Art. 25a Abs. 1 des Gesetzes über Energie aus erneuerbaren 

Quellen (ZEVIE) mit einer Gesamtinstallationsleistung von bis zu 5 MW

(Art. 147 Abs. 1 Nr. 14a des Baugesetzes, ZUT)

14

Zur Erzeugung von elektrischer Energie aus erneuerbaren Energiequellen auf Dach- und Fassadenkonstruktionen von 

Gebäuden, die an das Übertragungsnetz, Verteilungsnetz oder geschlossene Verteilungsnetz angeschlossen sind, 

sowie auf den dazugehörigen Grundstücken in urbanisierten Gebieten, wobei die erzeugte Energie ausschließlich für 

den Eigenverbrauch genutzt wird. Die Gesamtinstallationsleistung der Energieanlagen darf bis zum Doppelten der 

bereitgestellten Leistung betragen, jedoch nicht mehr als 5 MW.

Ideenphase / 

Vorentwurfsphase

Planungsunterlage / 

Entwurfsplanung

Baugenehmigung

Meldung vor der 

Installation

Montage

Meldung nach

Montage

Inbetriebnahme

Betriebsanleitung / 

Betriebshinweise

Investitionsplanung und Erteilung 

der Baugenehmigung

Inbetriebnahme der 

Anlage / Inbetriebnahme 

des Objekts

Meldeverfahren bei dem Betreiber des 

Verteilungsnetzes und der Gemeinde
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Anlagen zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Energiequellen mit 

einer Leistung bis 20 kW
(§ 151 Abs. 1 Nr. 19 des Gesetzes über die räumliche Ordnung)

Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie, Wärmeenergie und/oder Kälteenergie aus 

erneuerbaren Energiequellen, bei geothermischen Systemen bis zu einer Tiefe von 10 Metern 

einschließlich, an bestehenden Einfamilienhäusern und Ferienhäusern sowie auf den 

dazugehörigen Grundstücken, wobei die erzeugte Energie ausschließlich für den Eigenverbrauch 

genutzt wird, sofern die Gesamtinstallationsleistung 20 kW nicht übersteigt.

Anlagen zur Erzeugung von Wärmeenergie und/oder Kälteenergie, einschließlich geothermischer 

Systeme in einer Tiefe von 10 bis 200 m.

➢ Anforderungen nach dem Wassergesetz – Befreiung von Genehmigungen für bestimmte 

Anlagentypen

Meldeverfahren an die Bezirksdirektion für Gewässer und den Energieminister

➢ Kontrolle im Rahmen der einschlägigen Gesetzgebung (Gesetz über unterirdische 

Ressourcen, Gesetz über die biologische Vielfalt, Gesetz über Abfallwirtschaft usw.)др.)
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EEG Art. 29 – Dienstleistungen zur Energieeffizienz (geändert)
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Elektronische Dienstleistungen
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Informationssystem
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Informationssystem
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Danke für die Aufmerksamkeit!

Ivaylo Aleksiev

Тел: +359 2 915 40 10

E-mail: IAleksiev@seea.government.bg

Web: www.seea.government.bg
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